
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/3/18 12Os9/93
(12Os10/93)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1993

Norm

StPO §314

Rechtssatz

Das bloße Begehren des Anklägers oder Verteidigers nach Stellung einer Eventualfrage begründet keine Verp6ichtung

des Gerichtshofes zu einer solchen Fragestellung.

Entscheidungstexte

12 Os 9/93
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